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Aktuelle  Mandanteninformationen 
Juni 2010  

  
 

I n h a l t :  
 

1. Aufgabeverluste: Ohne Einnahmen ist Erwerbsauf-
wand voll abzugsfähig  

2. Verlustabzug: Zur Anwendung der Sanierungsklau-
sel  

3. Umsatzsteuerberichtigung: Spätestens im Zeitpunkt 
der Insolvenzeröffnung  

4. Vorsteuer: Kein Abzug bei verspäteter Geltendma-
chung  

5. Fahrtenbuch: Nachträgliche Manipulation muss aus-
geschlossen sein 

 

 
  

Steuertermine im Monat Juni 2010 
     Zahlung bis             Ende Schonfrist 
Umsatzsteuer:    10. 06. 2010  14. 06. 2010 
Lohn- und Kirchensteuer:    10. 06. 2010  14. 06. 2010 
Einkommensteuer:   10. 06. 2010  14. 06. 2010 
Körperschaftsteuer:   10. 06. 2010  14. 06. 2010 
     

1. Aufgabeverluste: Ohne Einnahmen ist Erwerbsaufwand voll abzugsfähig  
Stehen Erwerbsaufwendungen im Zusammenhang mit wesentlichen Kapitalbeteiligungen sind sie 
nicht durch das steuerliche Abzugsverbot begrenzt, sofern der Steuerpflichtige keinerlei Einnah-
men durch seine Beteiligung erzielt hat.  

Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb zählt auch der Gewinn aus der Veräußerung von Anteilen 
an Kapitalgesellschaften, wenn der Veräußerer innerhalb der letzten fünf Jahre am Gesellschafts-
kapital unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 1 % beteiligt war. Da der Veräußerungspreis zu 
40 % steuerfrei ist, können Aufwendungen, die mit den Betriebsvermögensmehrungen oder Ein-
nahmen in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen, auch nur zu 60 % abgezogen werden.  

Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs ist der Abzug von Erwerbsaufwand (z.B. Anschaffungs-
kosten oder Veräußerungskosten) allerdings dann nicht begrenzt, wenn der Steuerpflichtige kei-
nerlei durch seine Beteiligung vermittelte Einnahmen erzielt hat.  

Hinweis: Diese Sichtweise vertrat der Bundesfinanzhof bereits in 2009. Das Urteil wurde durch das 
Bundesfinanzministerium jedoch mit einem Nichtanwendungserlass versehen. Durch einen ak-
tuellen Beschluss bestätigt der Bundesfinanzhof seine Rechtsprechung und wendet sich gegen die 
Finanzverwaltung (BFH-Beschluss vom 18.3.2010, Az. IX B 227/09; BMF-Schreiben vom 
15.2.2010, Az. IV C 6 - S 2244/09/10002).  
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2. Verlustabzug: Zur Anwendung der Sanierungsklausel  
Bei Kapitalgesellschaften können Verlustvorträge grundsätzlich nicht mehr genutzt werden, wenn 
innerhalb von fünf Jahren mehr als 50 % des Anteilsbesitzes auf einen Erwerber übergehen (quo-
taler Untergang bei über 25 % bis 50 %). Für nach dem 31.12.2007 erfolgte Beteiligungserwerbe 
bleiben die Verluste aber erhalten, sofern das Unternehmen qualifiziert saniert wird. Durch das 
Wachstumsbeschleunigungsgesetz gilt die ehemals befristete Sanierungsklausel über 2009 hinaus 
zeitlich unbeschränkt weiter.  

Nach einer Verfügung der Oberfinanzdirektion Rheinland setzt die Anwendung der Sanierungs-
klausel voraus, dass der Anteilserwerb zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem die Zahlungsunfähigkeit 
oder Überschuldung der Körperschaft zumindest droht oder bereits eingetreten ist. Im Zweifelsfall 
hat die Körperschaft nachzuweisen, dass es bereits vor dem Beteiligungserwerb zu Zahlungssto-
ckungen oder Finanzierungsschwierigkeiten gekommen war.  

Ein Erwerb zum Zweck der Sanierung liegt grundsätzlich nicht mehr vor, wenn die Sanierungs-
maßnahme erst ergriffen wird, wenn nach dem Anteilserwerb mehr als ein Jahr vergangen ist. 
Maßnahmen sind sämtliche Handlungen, die auf die Verhinderung oder Abwendung der Zah-
lungsunfähigkeit oder Überschuldung ausgerichtet sind, also etwa Maßnahmen zur Kostenreduzie-
rung, Umstrukturierung der geschäftlichen Tätigkeit oder die Erschließung von Finanzierungsquel-
len. Eine Sanierung setzt nicht voraus, dass der erwerbende Gesellschafter einen eigenen Finan-
zierungsbeitrag (Geld- oder Sachleistung) erbringt.  
Die Sanierungsklausel findet nur Anwendung, wenn zusätzlich zu den Sanierungsmaßnahmen 
die wesentlichen Betriebsstrukturen erhalten werden. Dies ist nur dann der Fall, wenn  

· die Körperschaft eine geschlossene Betriebsvereinbarung mit einer Arbeitsplatzregelung 
befolgt oder  

· die maßgebende Lohnsumme nicht unterschritten wird oder  
· der Körperschaft innerhalb von 12 Monaten nach dem Beteiligungserwerb durch Einlagen 

Betriebsvermögen in einer gesetzlich bestimmten Mindesthöhe zugeführt werden.  

Beträgt die Ausgangslohnsumme 0 EUR oder hat die Körperschaft nicht mehr als 10 bzw. ab dem 
Veranlagungszeitraum 2010 nicht mehr als 20 Arbeitnehmer, ist die Lohnsummenregelung nicht 
anwendbar. In diesen Fällen können die wesentlichen Betriebsstrukturen nur durch die anderen 
Tatbestandsmerkmale (Betriebsvereinbarung oder Zuführung von Betriebsvermögen) erhalten 
werden. Hat die Körperschaft ihren Geschäftsbetrieb im Zeitpunkt des Beteiligungserwerbs bereits 
im Wesentlichen eingestellt, liegt keine Sanierung vor. Gleiches gilt, sofern innerhalb von fünf Jah-
ren nach dem Beteiligungserwerb ein Branchenwechsel erfolgt. Die bis zum schädlichen Beteili-
gungserwerb nicht genutzten Verluste gehen dann - sofern vor dem Branchenwechsel von einem 
Anwendungsfall der Sanierungsklausel ausgegangen worden ist - rückwirkend unter.  

Hinweis: Die EU-Kommission hat ein förmliches Prüfverfahren in Bezug auf die Sanierungsklausel 
eröffnet. Deshalb wird die Sanierungsklausel von der Finanzverwaltung nach Anweisung des Bun-
desfinanzministeriums bis zu einem abschließenden Beschluss der Kommission nicht mehr ange-
wendet. Entsprechende Bescheide können unmittelbar unter Hinweis auf den Beschluss der EU-
Kommission vom 24.2.2010 begründet werden. Das gilt auch in den Fällen, in denen bereits eine 
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verbindliche Auskunft erteilt worden ist. Die betroffenen Bescheide sind unter dem Vorbehalt der 
Nachprüfung zu erlassen. Die Voraussetzungen für vorläufige Steuerfestsetzung liegen nicht vor.  

Bereits unter Anwendung der Sanierungsklausel durchgeführte Veranlagungen bleiben einschließ-
lich der entsprechenden Verlustfeststellungen bis auf weiteres bestehen. Potenzielle Beihilfeemp-
fänger werden darauf hingewiesen, dass im Falle einer Negativentscheidung durch die Kommissi-
on alle rechtswidrigen Beihilfen von den Empfängern zurückgefordert werden müssten. Alle poten-
ziellen Beihilfeempfänger werden über die Eröffnung des förmlichen Prüfverfahrens durch Über-
mittlung einer Kopie des Schreibens der Kommission informiert (OFD Rheinland vom 30.3.2010, 
Az. S-2745 - 1007 - St 131; BMF-Schreiben vom 30.4.2010, IV C 2 - S 2745-a/08/10005; EU-
Kommission vom 24.2.2010, C 7/2010, Amtsblatt EU 8.4.2010).  

3. Umsatzsteuerberichtigung: Spätestens im Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung  
Der Umsatzsteuer unterliegende Forderungen aus Lieferungen und sonstigen Leistungen werden 
spätestens im Augenblick der Insolvenzeröffnung unbeschadet einer möglichen Insolvenzquote 
in voller Höhe uneinbringlich. Dies bedeutet, dass die in der Forderung enthaltene Umsatzsteuer 
spätestens zu diesem Zeitpunkt zu berichtigen ist und vom Finanzamt zurückgefordert werden 
kann. Zu beachten ist aber auch, dass zu diesem Zeitpunkt der Vorsteuerabzug des Leistungs-
empfängers zu berichtigen ist.  

Hinweis: Wird ein uneinbringlich gewordenes Entgelt nachträglich vereinnahmt, sind der Umsatz-
steuerbetrag und der Vorsteuerabzug erneut zu berichtigen. Das gilt auch für den Fall, dass der 
Insolvenzverwalter die durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens uneinbringlich gewordene 
Forderung später erfüllt (BFH-Urteil vom 22.10.2009, Az. V R 14/08).  

4. Vorsteuer: Kein Abzug bei verspäteter Geltendmachung  
Ob ein Unternehmer eine Lieferung oder eine sonstige Leistung für sein Unternehmen oder für 
seinen Privatbereich bezogen hat, setzt eine nach außen erkennbare Entscheidung des Unter-
nehmers voraus. Für den Vorsteuerabzug ist dabei entscheidend, ob die Absicht, Eingangsleistun-
gen zur Ausführung steuerpflichtiger Umsätze zu verwenden, im Zeitpunkt des Bezugs der Leis-
tungen vorliegt.  

Die im Zeitpunkt des Leistungsbezugs zu treffende Zuordnungsentscheidung ist in der Regel in der 
Umsatzsteuer-Voranmeldung des Voranmeldungszeitraums, in den der Leistungsbezug fällt, zu 
dokumentieren. Die Entscheidung muss spätestens - mit endgültiger Wirkung - in der zeitnah er-
stellten Umsatzsteuererklärung für das Jahr, in das der Leistungsbezug fällt, belegt werden. Fehlt 
es daran, liegt keine wirksame Zuordnung zum Unternehmen vor, so das Finanzgericht Baden-
Württemberg in einem aktuellen Urteil.  

Hinweis: Im Urteilsfall wurde ein neu errichtetes Gebäude teilweise für unternehmerische Zwecke 
verwendet. Die ursprünglichen Umsatzsteuererklärungen wiesen weder einen Vorsteuerabzug für 
betrieblich genutzte Räume auf noch waren diese im Anlageverzeichnis als Betriebsvermögen 
aufgeführt. Die Vorsteuer aus den Herstellungskosten wurde erst im Nachhinein durch berichtige 
Umsatzsteuererklärungen geltend gemacht. Das Finanzgericht, dem sich der Verdacht einer nach-
träglich konstruierten Zuordnungsentscheidung aufdrängte, versagte somit den Vorsteuerabzug 
(FG Baden-Württemberg, Urteil vom 1.2.2010, Az. 9 K 3710/09).  
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5. Fahrtenbuch: Nachträgliche Manipulation muss ausgeschlossen sein  
Ein elektronisch geführtes Fahrtenbuch wird steuerlich nur dann anerkannt, wenn nachträgliche 
Veränderungen der aufgezeichneten - steuerlich relevanten - Daten ausgeschlossen sind. Dies 
entschied der 5. Senat des Finanzgerichts Münster.  

Im Streitfall waren zwar die automatisch aufgezeichneten Daten hinsichtlich Datum, Uhrzeit, Fahrt-
dauer, Tachostand und gefahrenen Kilometern nicht mehr nachträglich änderbar. Dies galt aber 
nicht für die Angaben zu Art, Zweck und Ziel der Fahrten. Da somit die Möglichkeit bestand, die 
Daten, die für die Abgrenzung der betrieblichen von den privaten Fahrten relevant waren, zu än-
dern, wurde das Fahrtenbuch nicht anerkannt.  

Bringt ein Fahrtenbuch Vorteile?  

Bei der Ermittlung der privaten Nutzung des Firmenwagens kann der Steuerpflichtige zwischen der 
pauschalen Methode (Ein-Prozent-Regel) und der Fahrtenbuchmethode wählen. Welche Methode 
günstiger ist, hängt vom Einzelfall ab und kann nicht pauschal beantwortet werden. Ein Fahrten-
buch bietet jedoch oftmals Vorteile, bei  

· einem geringen privaten Nutzungsanteil,  
· einer geringen Gesamtfahrleistung,  
· einem hohen Kaufpreis oder  
· einer großen Entfernung zwischen Wohnung und Betrieb.  

Hinweis: Bei den Überlegungen sollte nicht vernachlässigt werden, dass ein ordnungsgemäßes 
Fahrtenbuch eine gewisse Eigendisziplin und erhöhten Zeitaufwand verlangt (FG Münster, Urteil 
vom 4.2.2010, Az. 5 K 5046/07 E,U). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die oben stehenden Texte sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und der ständige 

Wandel der Rechtsmaterie machen es jedoch notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen. 
Sollten Sie Fragen bezüglich des Inhaltes der Mandanteninformationen haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfü-

gung. Sie erreichen uns telefonisch bzw. per E-Mail unter den unten angegebenen Nummern bzw. Adressen. 
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